
Merſeburgiſche Blätter.
Erſter Jahrgang. 9. Mai.

Be za ninitmachung,
die Regulirung des Preußiſchen Antheils an der Central-Schuls

des ehemaligen Köönigreichs Weſtphalen betreffend.
Jn Gemäßheit der beiden Allerhöchſten Cabinets Ordres vom 31. Januar d. J.,

wegen Regulirung des Preußiſchen Antheils an der Central- Schuld des
ehemaligen Königreichs Weſtphalen,

und
wegen des zu erlaſſenden präcluſiviſchen Aufrufs zur Liquidation der von
Preußen zur Regulirung übernommenen Weſtphaliſchen Central Schulden,

(diesjährige Geſetzſammlung, drittes Stuck, Nr. 1046 und 1047), iſt nun
mehr nicht nur der Königlichen General- Verwaltung der Reſt- Angelegenheiten

im Finanz Miniſterium unter dem Vorſitz des Directors derſelben, Geheimen
Ober-Finanz- Rath Wolfart, die weitere Ausführung uübertragen, und die fur
das Franzoöſiſche, Bergiſche, Weſtphäliſche und Warſchauer Liquidations Weſen
hieſelbſt ſchon beſtehende ſchiedsrichterliche Commiſſion fur die ihr durch die al-
legirte Allerhöchſte Cabinets Ordre beigelegte Attribution mit der erforderlichen
Jnſtruction verſehen worden, ſondern auch die Allerhöchſt angeordnete Liquida-
tions-Commiſſion, und zwar zu Stendal in der Altmark unter dem Vorſitzdes Königlichen General Commiſarirs Schulz daſelbſt niedergeſetzt, und zu dem

Allerhöchſten Orts vorgeſchriebenen öffentlichen praäcluſiviſchen Aufruf veranlaßt
worden welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Da alle Anexkenntniſſe oder Verwerfungen den Liquidanten durch die Liqui-
dationsCommiſſion zu Stendal zugehen werden und ihnen gegen die erfolgen
den Verwerfungen der Recurs an die Schiedsrichter-Commiſſion und Provoca-
tion auf deren definitive Entſcheidung zuſteht, ſo muß der Recurs binnen 10 Ta
gen nach Empfang der Verwerfungs- Verfügung bei der gedachten Liquidations-
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Commiſſion angemeldet werden, und zwar unter näherer Ausführung behaupte
ter Gerechtſame, wobei jedoch auf factiſche Ergänzung mangelhafter Juſtificato
rien nicht weiter eingegangen werden kann.

Berlin, den 22. Marz 1827.
Der Finanz- Miniſter

v. Motz.
Mit Bezug auf vorſtehende Bekanntmachung des Herrn Finanz- Miniſters

Excellenz werden, in Gemäßheit der Allerhöchſten Cabinets Ordres vom 51. Ja-
nuar d. J., von der unterzeichneten Liquidations-Commiſſion, Behufs der ihr
aufgetragenen Verification und Feſtſetzung der bei Regulirung des Preußiſchen
Antheils an der Central- Schuld des ehemaligen Königreichs Weſtphalen zu be-
rückſichtigenden. Anſpruche, die Gläubiger aufgefordert, ihre diesfälligen Forderun
gen, ſoweit ſie

entweder
A. auf den Grund früherer Allerhöchſkten Beſtimmungen von Preußen uübernom-

men, aber noch nicht zur Liquidation und Verification aufgerufen worden,
namentlich
aus Documenten uber die ſchon im Jahre 1806 und früher auf Preußi
ſchen Domainen gehafteten Schulden

2) die Anſprüche an. die in den jetzt Preußiſchen Provinzen aufgehobenen,
Stifter und Kloſter, die Aufhebung mag vor der Errichtung des Kö-
nigreichs Weſtphalen oder durch die Weſtphaäliſche Regierung verfugt
ſeyn, mit alleiniger Ausnahme der Anſprüche an die ehemaligen Beſitzun-
gen des Deutſchen und Johanniter Ordens

3) die Forderungen an die Weſtphaäliſche Amortiſations-Caſſe und an den
Staatsſchatz, wegen der in. dieſelben, eingezahlten gerichtlichen und vor
mundſchaftlichen Depoſiten Gelder wenn ſie diesſeitigen oder fremden
Unterthanen gehören, deren Vermögen von jetzt Preußiſchen Behoörden,
in die Amortiſations Caſſe. der Weſtphäliſchen. Regierung eingezahlt iſt
ſo wie, wenn der Reclamant ein perſonlicher Unterthan einer mitbethei-
ligten Regierung. iſt, nach erfölgter Nachweiſfung: daß feine Regierung
daſſelbe Verfahren gegen diesſeitige Unterthanen beobachte

3) die von ehemals Weſtphaliſchen Beamten in. Weſtphäliſchen Reichs Obli-
gationen, die aus urſprunglich Preußiſchen Landes Schulden entſtanden
ſind beſtellten. Cautionen, oder, inſofern die Caution, in andern Weſt
phaäliſchen Reichs Obligationen, oder baar beſtellt worden falls der
Cautionsſteller ein. Preußiſcher Unterthan iſt, und ſeine Rendantur ſich
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in einer jetzt Preußiſchen Provinz befünden hat, ſo wie wenn der Can
tionsſteller kein Preußiſcher Unterthan iſt, die Caution aber in Weſtpha
läſchen Obligationen aus Landesſchulden Preußiſchen Urſprungs geleiſtet
hat, nach gefuhrtem Nachweis daß die betreffende Regierung die in ſol-
chen Obligationen beſtellten Cautionen, welche dem Urſprunge nach ihr
angehören,, den Preußiſchen Unterthanen berichtige;

oder
B. ſo weit die Forderungen nach der Eingangs erwähnten Allerhöchſten Cabi-

nets- Ordre vom 31. Januar d. J. erſt jetzt Preußiſcher Seits uübernom-
men ſind, namentlich:

1) Penſions Rückſtande, ſie mögen ſich auf fruühere Preußiſche Bewilligun-
gen, oder auf den Reichs Deputations- Schluß vom Jahre 1805, oder
auf Bewilligungen der ehemaligen Weſtphäliſchen Regierung grunden,
und an Civil- oder Militair Perſonen verliehen worden ſeyn;

2) rückſtändige unverzinsliche Forderungen aus der Central- Verwaltung der
Weſtphaliſchen Regierung, ſie mögen die Civil- oder Militair Verwal
tung betreffen, und es mögen darüber von derſelben bereits Bons er-
itheilt ſeyn, oder nicht, ruckſichtlich der letztern inſonderheit die Gehalts-
Ruckſtande der Central Civil-Beamten, des Militairs, und der Gen-
darmerie, ſo wie Geſandtſchaftskoſten, und Anſpruche aus Lieferungs
und Militair-Verpflegungs-Geſchaften;

35) DepoſitenCapitalien, inſofern ſie unter den oben zu A. 5. bemerkten
fruühern Allerhöchſten Beſtimmungen nicht ſchon begriffen ſind, und

4) ruck ſtändige Zinſen von verzinslichen, bereits berichtigten Capitalien, na
mentlich überhaupt von urſprunglich Preußiſchen, ſchon vor dem Kriege
von 1806 vorhandenen Landes- Schulden aus Documenken, die nicht in
Weſtphaliſche Reichs Obligationen umgeſchrieben worden, insbeſondere
von verzinslichen Schulden aufgehobener Kloſter und Stifter, und von
den auf diesſeitigen Domainen gehafteten Darlehnen, ſo wie von den
in die Amortiſations-Caſſe oder den Staats Schatz erhobenen gerichtli-
chen Depoſiten und von den Cautions-Summenz

bei ihr, der unterzeichneten Liquidations-Commiſſion, mit Beifuügung der erforder-
lichen Juſtiſtcatorien, anzumelden, und zwar ohne Unterſchied, ob die Anmeldung
ſchon fruher bei irgend einer Behörde erfolgt iſt, oder nicht.

Zu dieſer Anmeldung wird, der Allerhöchſten Beſtimmung gemäß, eine
Friſt bis ſpäteſtens den Erſten des Monats November des laufenden
Jahres 1827 feſtgeſetzt, mit der Verwarnung, daß diejenigen Jntereſſenten,
die ſich innerhalb dieſer Friſt nicht melden, mit allen ihren diesfälligen Anſprü-
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chen an die Preußiſche Regierung fur immer und ohne weiteres als pracludirt
werden abgewieſen werden.

Zur Vorbeugung etwaniger Zweifel wird hierbei noch ausdrucklich bemerkt,
daß nicht nach dem Tage, unter welchem die Liquidation ausgeſtellt oder abge
ſandt worden, ſondern nach dem Tage des Eingangs derſelben bei der Liquida-
tions-Commiſſion entſchieden werden kann, ob während der Pracluſiv- Friſt li-
quidirt worden, und daß daher jeder Liquidant ſorgfältig zu beachten hat, ob
nach dem gewöhnlichen Poſtenlauf die Liquidation auch wirklich vor Ablauf jener
Friſt zu Stendal in der Altmark bei der Liquidations-Commiſſion eingegangen
ſeyn kann.

Da nach der Allerhöchſten Beſtimmung von der Liquidation und Feſtſetzung
ausgeſchloſſen bleiben ſollen

a) fur jetzt und vor endlicher Auseinanderſetzung mit den ubrigen
hierbei betheiligten Regierungen

1) die Forderungen aus den drei Weſtphäliſchen Zwangsanleihen von resp.
20, 10 und 5 Millionen Franks, mithin namentlich aus den hierzu mit-
gehörenden Obligationen Litt. A.

2) die Forderungen aus allen von der Weſtphäliſchen Regierung uber ruck-
ſtändige Zinſen ausgefertigten Bons, ſo wie Zinſen Ruckſtande aus Weſt
phäliſchen Reichs Obligationen, und dieſen gleichgeltenden Weſtphaliſchen
Verbriefungen uüberhaupt;

5) Anſprüche an die ehemaligen Beſitzungen des Deutſchen und Johanniter-
Ordens

b) gänzlich und fur immer
1) alle Anſprüche an die Civil Liſte und an die Perſon des ehemaligen Kö-

nigs von Weſtphalen;
8) die Rückſtande aus den Einkunften von ehemaligen Weſtphaliſchen Orden;
5) alle Anſprüche aus Lieferungen zur MilitairVerpflegung, die ſich nicht auf

Contracte grunden;
4) alle EntſchädigungsAnſpruche wegen des Verluſtes von Rechten, die durch

rallgemeine Maaßregeln der Weſtphaliſchen Regierung ohne Entſchädigung
aufgehoben worden

ſo ſind Liquidationen über dergleichen Anſpruche unzulaſſig, und werden daher,
wenn ſie wider Erwarten doch eingereicht werden ſollten, ohne alle Beruckſichti
gung bleiben.

Was dagegen die in Vorſtehendem unter A. und B. ſpeciel aufgefuhrten li-
quidationsfähigen Anſprüche betrifft, ſo wird den Liquidanten, in Gemäßheit der
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Königl. Allerhöchſten SBeſtimmungen Folgendes zu ihrer Beachtung bemerklich
gemacht

1) Jn Uebereinſtimmung mit den fur Privat Anſprüche an Frankreich durch
den Pariſer Frieden vom 50. Mai 1814 und durch die Separat Con
vention vom 20. November 1815 feſtgeſtellten Grundſätzen können nur
ſolche Forderungen zur Liquidation zugelaſſen werden welche auf einem
in verbindlicher Form erfolgten Verſprechen beruhen, und bereits vor
Auflöſung des Koöönigreichs Weſtphalen namentlich vor dem 51. October
1815, zu erfuüllen geweſen ſind

2) die Liquidanten müſſen entweder jetzt Preußiſche Unterthanen ſeyn, oder
ſolchen Staaten angehören, welche nicht bei Regulirung der Weſtphali-
ſchen Central Verhältniſſe betheiligt ſind auch müſſen die einen wie die
andern ſchon am 51. Oetober 1815 Inhaber der Forderungen geweſen,
oder durch Erbgang Nachfolger damaliger Jnhaber mit jener Unterthans-
Eigenſchaft geworden ſeyn.

3) Die Forderungen fur Lieferungen zur Militair Verpflegung muſſen ſich auf
deshalb geſchloſſene Contracte grunden; diejenigen Forderungen aber, wel-
che durch die von dem Franzoöſiſchen Militair Gouvernement in Magde-
burg geſchehenen Requiſitionen, Behufs der Bekleidung, Verpflegung und
Kaſernirung der dortigen Garniſon, desgleichen zur Errichtung und Er
haltung der Militair Hoſpitaäler veranlaßt worden ſind nur in ſo weit
zu beruckſichtigen, als ſie nach den zwiſchen dem ehemaligen Königreich
Weſtphalen und dem damaligen Franzooſiſchen Gouvernement geſchloſſenen
Conventionen, den Weſtphaäliſchen Staats Caſſen zur Laſt gefallen waren,
und außerdem fur den einzelnen Fall ein ausdrückliches Zahlungs Ver
ſprechen, oder ein Contracts Verhältniß competenter Behoörden nachge-
wieſen werden kann.

4) Die Verißfication der Gehalts Ruckſtande Weſtphaliſcher Militair- Perſo-
nen und der Gendarmerie kann nur durch Vorlegung des Sold-lvret ge-
ſchehen, indem nur dieſe Ruckſtaände der Weſtphaliſchen Militairs und
Gendarmerie, und zwar nur unter eben bemerkter Bedingung fur liqui-
dationsfaähig erklärt worden ſind.

5). Verwaltungs Rückſtaunde, uber welche die Weſtphaliſche Regierung Bons
ohne Bezeichnung des Urſprungs ausgegeben hat, können von den Be-
rechtigten nur durch Production der Bons und der Verfugung der Weſt-
phaliſchen Behörde, womit ihnen dieſelben zugefertigt worden, in Erman-
gelung der letztern aber durch Atteſte auf den Grund der Bucher derjeni-
gen Einnehmer, von welchen ſie dieſelben erhalten haben, verificirt werden.
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6) Die Berichtigung der als richtig anerkauntett und feſtgeſetzten Forderungen

wird in Staats Schuld -Scheinen nach dem Nennwerth, oder nach Be
wandniß der Umſtande und naherer Beſtimmung durch Uebernahme auf
den Provinzial Staats Schulden Etat in der Art erfolgen, daß

a) die Preußiſchen Unterthanen wie bisher auch ſchon geſchehen den vol-
len Betrag,b) diejenigen Fremden aber welche keinem der bei dem Weſtphäliſchen

Schuldenweſen betheiligten Staaten angehören, zwei Fünftheile ihrer
Forderungen

erhalten.
Schließlich werden die Liquidanten noch darauf aufmerkſam gemacht:

4) daß in ihren Liquidationen bei jeder Forderung die Kathegorie derſelben
nach gegenwartigem Aufrufe zu A. und B. zu allegiren iſt;2) paß die Betrage des Liquidats, inſofern daſſelbe mehrere Forderungen

umfaßt, zunachſt nach den einzelnen Forderungen, dann nach den verſchie-
denen Kathegorieen, wozu die Forderungen gehören, und zuletzt im Gan-
zen auszuwerfen ſind, und insbeſondere

35) daß, außer den die Forderungen ſelbſt begründenden Belägen, in allen
Fallen, wo es auf den Nachweis der Berechtigung zum Anſpruch, na-
mentlich auch nach dem Unterthanen Verhältniß, ankommt, die erfor-
derlichen Legitimationen in gehoöriger Form beigebracht werden muſſen.

Stendal, den 29. März 1827.
Königl. Liquidations-Commiſſion für den Preuß. Antheil an der

Central- Schuld des ehemaligen Königreichs Weſtphalen.
Srthulz.

Vorſtehende Hohe Bekanntmachungen werden hiermit in Folge Hoöoöherer An
ordnung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Merſeburg, den 1. Mai 1827.
Der Königliche Landrath des Merſeburger Kreiſes,

Von Seiten des Militair-Fisci iſt der links von der Straße nach Wei-
ßenfels gelegene, dieſſeits durch einen Graben, rechts durch die Chauſſee, links
aber durch den Weg nach Leung und jenſeits endlich durch geſteckte Pfahle be-
grenzte Platz, fur das hier garniſonirende Bataillon in Pacht genommen worden.

Das Fahren und Reiten auf dieſem Platze wird hierdurch unterſagt. Wer
dieſem Verbote entgegen handelt, wird gepfaändet und geſetzlich beſtraft werden.
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Uebrigens erwartet man daß das Publieum alle Störungen der auf die
fem Platze zu veranſtaltenden Exercier Uebungen durch müßiges Zuſchauen un

terlaſſen werde. a tMerſeburg, den 27. April 1827.
Der Königliche Landrath des Merſebwurger Kreiſes

Da Stark e.
Sämmtliche Ortsbehörden des Merſeburger Kreiſes veranlaſſe ich hierdurch

die im 16. Stuck des diesjährigen Amtsblatts der hieſigen Königl. Hochlöbl. Re
gierung enthaltene Aufforderung zur Unterſtützung der unglucklichen Bewohner
der uüberſchwemmten Elbingſchen Niederung, in ihren Verwaltungsbezirken auf
geeignete Weiſe zur moglichſten Publicitat zu bringen.

Nie ſind die hieſigen Kreis -Einſaſſen zuruckgeblieben, wenn es galt, wahr
haft Unglücklichen beizuſtehen, und ſo darf ich wohl auch jetzt erwarten, daß
dieſelben zur Milderung des gewiß ſehr traurigen Schickſals jener Hulfsbedurf
tigen nach Kräften beitragen werden.

Die eingehenden von den Ortsbehoörden zu ſammelnden Beiträge ſind an
mich einzuſenden und werde ich ſolche ohne Verzug zur Königl. Hochlobl. Re
gierung hier befoördern.
Merſeburg den 4. Mai 1827.

Der Königliche Landrath des Merſeburger Kreiſes,
D. Starke.

Bekanntmachumgern.
(360) Bekanntmachung. Da ich die.

Schenkwirthſchaft in meinem Garten zu Meu-
ſchau ſelbſt ubernommen, und' mich bereits
darin eingerichtet habe, ſo beehre ich mich, dem

eehrten auswärtigen Publico dies hiermit.be-
annt zu machen und verbinde zugleich die

Verſicherung, daß ich mich ſtets bemuhen wer
de, jeden meiner geehrten Gaſte auf's prompteſte
und reelſte zu bedienen, und bitte um recht
zahlreichen Zuſpruch.

Meuſchauz den 1. Mai 1827.
Joh. Carl Pohle.

(27) Bekanntmachung. Daß ich
als Agent der' Berliner Hagel? Aſſecuranz Ge
ſellſchaft beſtellt worden bin, und daher fur
das laufende Jahr zu jeder Zeit Verſicherun
gen aller Getreidearten gegen Hagelſchaden

uübernehme, zeige ich hiermit ergebenſt an
und bemerke dabei zugleich daß allhier dies
fallſige Anzeigen ſtets in- meinem Geſchäfts
Bureau angenommen werden, ſo wie, daß ich
auch gern bereit bin da wo mehrere zuſam-
men zu verſichern wunſchen, mich an Ort
und Stelle zu verfugen und das Rö
thige daſelbſt un en tgeldlich zu beſorgen.

Jch erſuche daher die Herren Oeconomen,
dies ihre Fruchte verſichern wollen mich mit
ihren Aufträgen zu beehren und werde ſolche
auf das puünktlichſte beſorgen

Merſeburg den 12. April 1827.
Der Königl. Lotterie Einnehmer und

Amts Verwalter
C. A. Occhße,

als Agent obgedachter Geſellſchaft.
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134) HagelAfſecuranz. Dem land
wirthſchaftlichen Publico zeige ich hiermit er
gebenſt an daß ich auch fur dieſes Jahr Ver
ſicherungen bei der Berliner HagelAſſecuranz-
Geſellſchaft, als deren Agent, annehme.
Merſeburg den 49 April 1827.

Der Stadt Steuer Einnehmer
Zſchetzſchingck.

(335) Korbweiven- und Gras-Ber-
pachtung. Es ſollen

4) die Benutzung der auf hieſigem Pfingſt
anger befindlichen Korbweiden,

2) die Benutzung des auf dieſer Korbwei-
denanlage befindlichen Graſes,

Sonnabends den 49. Mai 1827,
Vormittags zwiſchen 14 ünd 12 Uhr, im hie-
ſigen Schulhauſe, jede auf 3 Jahr vom lau-
fenden Jahre ab, auf dem Wege der Licita
tion mit Vorbehalt Höherer Genehmigung, ſo
wie der Auswahl unter den Licitanten, ohne
an deren höchſtes Gebot gebunden zu ſeyn, ver
pachtet, Nachgebote aber nicht angenommen,
und die nahern Bedingungen im Termine
ſelbſt bekannt gemacht werden.

Vorſtadt Altenburg vor Merſeburg, den
30. April 1827.

Fleiſcher, Buürgermeiſter.

(35) Guts- Verkauf. Kuünftigen
25. Mai 1827,Vormittags um 10 Uhr, ſoll vor Gericht zu

Knauthayn das Heunſche Drittehalbhufen-

gut in Göhrenz bei Markrannſtädtk, auf An
trag des Beſitzers meiſtbietend jedoch mit
Vorbehalt der Auswahl unter den Licitanten,
und unter den im Termine bekannt zu ma-
chenden Bedingungen verpachtet werden.
Gräflich Hohenthalſche Gerichte zu

Knauthayn.

(32)) Verkauf. Auf dem Rikkergute
Neukirchen ſteht ein 2 jähriger Zuchtochſe
zum Verkauf.

(31) Tanz-Unterricht. Nachdem ich
von Einem Wohlloöbl. Magiſtrat hier die Er
laubniß erhalten habe, in der Tanzkunſt Un-
terricht zu ertheilen, unterlaſſe ich nicht, ſol
ches gehorſamſt bekannt zu machen und mich
hiermit zu empfehlen.

Mein Unterricht erſtreckt ſich auf die neue
ſten Deutſchen Franzoöſiſchen, Polniſchen und
Ruſſiſchen Tanze, ſo wie auf die richtigen
graziöſen battirenden Pas. Diejenigen resp.
Familien, ſo wie die einzelnen Herren und
Damen, welche mir Jhr Vertrauen zu ſchen

ken ſo geneigt ſeyn wollen erſuche ich mich
deshalb gutigſt zu benachrichtigen. Meine
Wohnung iſt auf dem Rathskeller bei Herrn
Mehler das Honorar fur die geſammten 16
Lehrſtunden monatlich beträgt 1 Thlr. 15 ſgr.
à Perſon; auch bin ich, auf Verlangen, bereit,
in den Familienwohnungen Unterricht zu er
theilen. Merſeburg, den 1. Mai 1827.

Harttert, Tanzlehrer.

Marktpreiſe der letzten Woche.
Nach Preußiſchem Maaße.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
Nach Preußiſchem Maaße.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
Ah

Weizen 1 7 6 bis f. 1 12 6
Roggen a s bis 1113

bis 27 6
25

Gerſte 25
Hafer 47 6 bis

Redigirt und verlegt von Franz Kobitzſch.
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